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Wichtige Hinweise und Aspekte für den Jugend-Spielbetrieb in Obergünzburg 

 
 Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln, u. a.:  

• Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Falls die 
Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, ausgenommen beim Duschen. 
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen ist. 

• Händewasch- und Desinfektionsmöglichkeiten nutzen. 
 

 Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, Offizielle, 
Zuschauer) nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen 
diese gar nicht betreten.  
 

 Zuschauer 

• Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Zuschauerplätzen ist einzuhalten. 

• Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200. 

• Sanitäranlagen und Möglichkeiten zum Händewaschen und/oder desinfizieren befinden sich im 
unteren Betriebsgebäude bei der Schuhwaschanlage. 

• Kontaktdatenerfassung mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) aller Personen, die nicht im ESB aufgeführt sind. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 
Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 
 

 Spielbetrieb 
 

• Auf dem Spielfeld und im Umkleidebereich befinden sich nur die für den Spielbetrieb notwendigen 
Personengruppen. 

• Eltern dürfen diese Bereiche nur unter Achtung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zur 
Wahrung der Fürsorgepflicht betreten. 

• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet. 

• Pro Mehrplatzduschraum gilt eine maximale Personenanzahl von zwei.  

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 
beschränkt. 
 

• Bei der Anreise der Teams und SR ist auf eine zeitliche Entkopplung ist zu achten. 

• Die Gastmannschaft und der Schiedsrichter werden vor dem Betreten des Kabinentrakts über den 
Weg zu ihrer Kabine informiert, damit Stauungen und Gegenverkehr in engen Räumen/Gängen 
vermieden werden. 
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• Beim Aufenthalt in der Kabine ist zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. 

• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen und in 
mehreren Kabinen.  

• Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach Möglichkeit im Freien 
durchgeführt. 

• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
 

• Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern 
auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte des Heimvereins 
genutzt werden, sind diese vor und nach jeder Benutzung zu desinfizieren. 

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens 
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.  

 
• Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum 

Betreten des Spielfelds, in der Halbzeit, nach dem Spiel) anzuwenden. Auf eine zeitliche Entzerrung 
bei der Nutzung wird geachtet. 
 

• Kein gemeinsames Einlaufen und „Handshake“ der Mannschaften 
 

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der 
Technischen Zone bzw. auf der Trainerbank des eigenen Teams aufzuhalten. 

• Ist bei Spielen die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer 
an der Seitenlinie auf, wobei auf ausreichend Abstand zwischen Heim- und Gastmannschaft sowie 
Zuschauern geachtet wird. 

• Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Kann der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 
• In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im 

Freien. 

• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, wird auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den 
Kabinen geachtet (Mindestabstand einhalten). 

 

• Gastronomische Dienstleistungen/Bereiche werden nicht angeboten. 

• Das Vereinsheim bleibt für gastronomische Zwecke geschlossen. 


